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§ 4
Durchführungsbestimmungen zu dieser Preisver- 

ordnung erläßt das Ministerium der Finanzen der 
Deutschen Demokratischen Republik.

§ 5
Diese Preisverordnung tritt am 20. Februar 1951 

in Kraft.
Berlin, den 20. Februar 1951

Ministerium der Finanzen 
Dr. L o c h

Stellvertreter des Ministerpräsidenten

Preisverordnung Nr. 135.
Verordnung über die Preisbildung für Zellwolle 

und Kunstseide.

Vom 20. Februar 1951

§ 1
Die Preisverordnung Nr. 8 vom 27. Oktober 1949

— Verordnung über die Änderung der Preisanord
nung Nr. 135 über die Preisbildung für Zellwolle 
(GBl. S. 28) wird aufgehoben.

§ 2
Die Preisanordnung Nr. 181 vom 22. Dezember 

1948 über die Änderung der Preisanordnung Nr. 135 
(PrVOBl. S. 271) wird wieder in Kraft gesetzt.

§ 3
Die Preisverordnung Nr. 9 vom 27. Oktober 1949

— Verordnung über die Preise für Kunstseide (GBl.
S. 28) wird aufgehoben. Es gelten damit wieder die 
Herstellerabgabepreise für Kunstseide, die vor dem 
Inkrafttreten der Preisverordnung Nr. 9 am 4. No
vember 1849 gültig gewesen sind.

§ 4
Nachfolgende Be- und Verarbeitungsstufen dürfen 

den Unterschiedsbetrag, der sich aus den Preisen 
nach §§ 1 bis 3 dieser Preisverordnung gegenüber 
den Preisen des Jahres 1944 ergibt, anteilig im An
hängeverfahren weiter berechnen. Der anteilige An
hängebetrag ist in Rechnungen mit der Kennzeich
nung „Preisaufschlag nach Prei'sverordnung Nr. 135“ 
gesondert auszuweisen.

§ 5
Diese Preisverordnung tritt am 20. Februar 1951 

in Kraft.
Berlin, den 20. Februar 1951

Ministerium der Finanzen 
Dr. L o c h

Stellvertreter des Ministerpräsidenten

Zweite Durchführungsbestimmung 
zu der Anordnung zur Durchführung 

von Schutzimpfungen.
Vom 29. Februar 1951

Auf Grund des § 9 der Anordnung vom 1. Juni 1949 
zur Durchführung von Schutzimpfungen (ZVOB1. I
S. 446) wird über die Haftung der Länder für Impf
schädigungen in Ausführung des § 5 Abs. 2 der vor
genannten Anordnung bestimmt:

§ 1
Impfschädigungen im Sinne des § 5 Abs. 2 der An

ordnung vom 1. Juni 1949 sind Schädigungen des 
menschlichen Körpers, soweit sie durch angeordnete

Impfvorbehandlung, durch Impfeingriff, durch das 
Impfserum oder durch angeordnete Impfnachbehand
lung (Impfkontrolle) verursacht werden.

§ 2
(1) Erkennt oder vermutet der mit der Impfung 

beauftragte Arzt oder der behandelnde Arzt den 
Eintritt von Schädigungen im Sinne des § 1, so hat 
er diese sofort dem Gesundheitsamt unter Nennung 
des Betroffenen zu melden. Gleichzeitig ist ein aus
führlicher ärztlicher Befund darüber auszustellen 
und dem Gesundheitsamt einzusenden.

(2) Das Gesundheitsamt hat festzustellen, ob eine 
Impfschädigung vorliegt, ob der Schaden durch den 
Geimpften, seinen Erziehungsberechtigten oder einen 
Dritten verschuldet wurde und ob eine schuldhafte 
Pflichtverletzung im Sinne des § 8 vorliegt.

(3) Das Gesundheitsamt hat alle für die Feststel
lung nach Abs. 2 erforderlichen Beweise zu erheben 
und den Betroffenen zu hören. Es kann zu diesem 
Zweck auch ärztliche Untersuchungen und Be
obachtungen anordnen.

§ 3
(1) Unbeschadet der weitergehenden Ansprüche 

nach § 8 hat der Geschädigte gegen das Land An
sprüche auf nachstehende Leistungen:

a) Ersatz für die Kosten der notwendigen ärzt
lichen Behandlung;

b) Ersatz des Schadens, den der Geimpfte da
durch erleidet, daß infolge der Schädigung seine 
Erwerbsfähigkeit zeitweise oder dauernd auf
gehoben ist;

c) eine Entschädigung für Schönheitsfehler, die 
nicht nur in normalen Impfnarben bestehen, 
some für wiederholt oder dauernd auftretende 
körperliche Beschwerden;

d) die Kosten für die notwendige einmalige Um
schulung auf einen anderen Beruf nach den 
einschlägigen Umschulungsvorschriften.

(2) Die Höchstsumme des auf Grund der Vorschrif
ten des Abs. 1 Buchst, b und c geschuldeten Schaden
ersatzes beträgt zusammen 5000,— DM, in besonde
ren Härtefällen 10 000,— DM.

(3) Lehnt der Geimpfte eine ihm zumutbare Um
schulung nach Abs. 2 ab, so stehen ihm Ersatzan
sprüche nicht zu, soweit sie im Falle einer durch
geführten Umschulung voraussichtlich fortgefallen 
wären.

(4) Schmerzensgeld und Schadenersatz für Nach
teile, die Dritte erleiden, wird nicht gewährt.

(5) Vereiteln geimpfte Personen die Durchführung 
der zur Ermittlung der Impfschädigung getroffenen 
Anordnungen, so kann die Durchführung derselben 
unterbleiben. Die hierdurch dem Geimpften ent
standenen Nachteile können von diesem im Ver
fahren nach § 5 nicht als Schaden geltend gemacht 
werden.

§ 4
(1) Sachliche und geldliche Leistungen der Sozial

versicherung sind auf die nach § 3 geschuldeten Er
satzleistungen anzurechnen.

(2) Der Spruchausschuß (§ 5) kann einen Antrag 
auf Entschädigung nach § 3 bis zur endgültigen Ent
scheidung über die von der Sozialversicherung zu 
gewährenden Leistungen aussetzen.


